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Überarbeitung 

 

-Leitfaden Erdwärmenutzung  
in Niedersachsen-  
 
 
1) Technische Weiterentwicklungen am Markt 

2) Qualitätssicherung/Qualitätsstandards verbessert 

3) Neue Rechtliche Grundlagen (WHG/NWG) 

4) Erfahrungen aus bisherigen Bohrungen/Projekten 

erfordern ergänzende Regeln/Hinweise 



Bauformen von Erdwärmesonden und –kollektoren 

Stand 2006: Heute: 

Quelle: Rehau Quelle: Betatherm Quelle: Tracto-Technik 

Abgrenzung zwischen Sonde und Kollektor unscharf  

 

Einheitliche Regeln für alle Erdwärmeanlagen   

 

Anzeigepflicht auch für Kollektoren 

 

Quelle: Bundesverband Wärmepumpe 



Betriebsmittel von Erdwärmeanlagen 

Verfahren für Erdwärmanlagen nach Leitfaden ist nur möglich wenn: 

• nicht wassergefährdende Wärmeträgermittel (WGK 0) 

• glykolbasierte Wärmeträgermittel 

• Calciumchlorid 

eingesetzt werden 

Alle anderen Betriebsmittel sind wasserrechtlich nach VAwS zu genehmigen 

Direktverdampferanlagen sind nach dem im Leitfaden beschriebenen Verfahren 

genehmigungsfähig, wenn sie mit nicht wassergefährdenden Wärmeträgermitteln  

(z.B. CO2, Propan) betrieben werden.  



Grundwasser-Wärmepumpen 

• Wasserrechtliche Erlaubnis grundsätzlich erforderlich 

• Hinweise, auf die ein Bauinterressent achten sollte z.B.: 

 

 Wasserqualität (Tabelle wichtiger chemischer Parameter und 

Höchstwerte) 

 

 Wassermenge, die zum Wärmeentzug benötigt wird [m3/h je kW] 

 

 Flurabstände für einen optimalen Betrieb (min. beim 

Schluckbrunnen, max. beim Förderbrunnen) 

Quelle: TU Freiberg 



Gesetzliche Grundlagen 

1. Neues WHG/NWG 

Anpassungen erfolgt (Hinweis: nach neuem Recht sind beim 

Anzeigeverfahren keine Auflagen/Nebenbestimmungen möglich) 

 

 

2. Bergrecht 

Eine Bewilligung zur Erdwärmenutzung nach Bergrecht ist nur erforderlich, 

wenn die Energie direkt ohne einen Mittler (- Wärmepumpe -) gewonnen 

werden kann. 

 Für Sonden/Sondenfelder ist i. d. R. keine bergrechtliche 

Genehmigung erforderlich 

http://www.ra-falbo.de/assets/images/paragraphen1.jpg


Nutzungsbedingungen oberflächennaher Geothermie 



  
Schutzzonen,  

-bereiche / sonstige Gebiete 
Regelung bei 

Erdwärmesonden 
Regelung bei Erd-

wärmekollektoren (*2) 

Trinkwasser-
schutzzone 

Zone I (Fassungsbereich) Nicht zulässig (*4) Nicht zulässig (*4) 

Zone II (Engere Schutzzone) Nicht zulässig (*4) Nicht zulässig (*7) 

Zone III Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) (*5) 

Zulässig  

Zone III A (Weitere Schutzzone) Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) (*5) 

Zulässig  

Zone III B (Weitere Schutzzone) Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) (*6) 

Zulässig  

Heilquellen- 
schutzgebiete 

Zone I Nicht zulässig (*4) Nicht zulässig (*4) 

Zone II Nicht zulässig (*4) Nicht zulässig (*7) 

Sonstige Zonen  
(außer Zone I und II)  

Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) (*5, *6) 

Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) 

Sonstige 
Gebiete 

Außerhalb von Schutzgebieten 
und Gebieten mit 
hydrogeologischen 
Besonderheiten  

Zulässig Zulässig 

Gebiete mit hydrogeologischen 
Besonderheiten (*1) 

Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) (*3) 

Zulässig 

Vorranggebiete 
Trinkwasserversorgung (LROP) 

Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) (*3) 

Zulässig  

Wassergewinnungsgebiete 
(öffentliche 
Trinkwasserversorgung) 

Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) (*5, *6) 

Zulässig  

Mineralwasser-
gewinnungs-
gebiete 

Innerer festgelegter Mineral-
wasserschutzbereich (≤ 100 m um 
Mineralwasserbrunnen) 

Nicht zulässig Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich)  

Äußerer festgelegter Mineral-
wasserschutzbereich (> 100 m um 
Mineralwasserbrunnen) 

Bedingt zulässig 
(*3) 

Zulässig  

 

(*1) Einzelfallprüfung in Gebieten mit starker 

Verkarstung, mit ausgeprägter Grundwasser-

Stockwerkstrennung, mit häufig auftretendem 

artesischem Grundwasser, des Altbergbaus, mit 

Altlasten, schädlichen Bodenveränderungen und 

Grundwasserschäden, mit hochliegenden 

Salzstrukturen (z. B. Salzstöcke), höher 

mineralisiertem Grundwasser oder CO2-Vorkommen 

(*2) Einbau muss mindestens 1 Meter oberhalb des 

höchsten Grundwasserspiegels erfolgen oder oberhalb 

bindiger Schichten (Schichtdicke ≥ 2 m) über dem 

genutzten Grundwasserleiter oder Einsatz von nicht 

wassergefährdenden Wärmeträgermedien 

(*3) Einzelfallprüfung; ggf. Erlaubnis mit Auflagen 

durch die Untere Wasserbehörde  
(*4) In der Regel ist die Errichtung von 

Erdwärmesonden und Erdwärmekollektoren nach 

SchuVO verboten Eine Erlaubnis kann trotz 

bestehender Regelungen im Einzelfall nach §§ 8, 9 

WHG erteilt werden. Es kann zusätzlich eine Befreiung 

von den Verboten der SchuVO erforderlich sein 

(*5) In der Zone III, IIIA bzw. III/1 oder, wenn keine 

Zoneneinteilung vorhanden ist, bei einer Entfernung 

kleiner als 1000 m im Anstrom zu 

Wassergewinnungsanlagen ist eine Erdwärmesonde 

zulässig, sofern diese oberhalb des für die 

Trinkwassergewinnung genutzten Grundwasser-

stockwerks eingebaut wird oder nicht 

wassergefährdende Stoffe als Wärmeträgermedium 

verwendet werden. Weitergehende Auflagen sind 

möglich.  

(*6) In der Trinkwasserschutzzone IIIB bzw. III/2 oder, 

wenn keine Zoneneinteilung festgesetzt wurde, in einer 

Entfernung von mehr als 1000 m im Anstrom von 

Wassergewinnungsanlagen ist eine Erdwärmesonde 

im für die Trinkwasserversorgung genutzten Stockwerk 

zulässig, sofern eine gutachterliche Begleitung erfolgt. 

Weitergehende Auflagen sind möglich. 

(*7) Genehmigungsvorbehalt nach SchuVO, ggf. 

örtliche SchutzgebietsVO 



  
Schutzzonen,  

-bereiche / sonstige Gebiete 
Regelung bei 

Erdwärmesonden 
Regelung bei Erd-

wärmekollektoren (*2) 

Trinkwasser-
schutzzone 

Zone I (Fassungsbereich) Nicht zulässig (*4) Nicht zulässig (*4) 

Zone II (Engere Schutzzone) Nicht zulässig (*4) Nicht zulässig (*7) 

Zone III Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) (*5) 

Zulässig  

Zone III A (Weitere Schutzzone) Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) (*5) 

Zulässig  

Zone III B (Weitere Schutzzone) Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) (*6) 

Zulässig  

Heilquellen- 
schutzgebiete 

Zone I Nicht zulässig (*4) Nicht zulässig (*4) 

Zone II Nicht zulässig (*4) Nicht zulässig (*7) 

Sonstige Zonen  
(außer Zone I und II)  

Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) (*5, *6) 

Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) 

Sonstige 
Gebiete 

Außerhalb von Schutzgebieten 
und Gebieten mit 
hydrogeologischen 
Besonderheiten  

Zulässig Zulässig 

Gebiete mit hydrogeologischen 
Besonderheiten (*1) 

Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) (*3) 

Zulässig 

Vorranggebiete 
Trinkwasserversorgung (LROP) 

Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) (*3) 

Zulässig  

Wassergewinnungsgebiete 
(öffentliche 
Trinkwasserversorgung) 

Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) (*5, *6) 

Zulässig  

Mineralwasser-
gewinnungs-
gebiete 

Innerer festgelegter Mineral-
wasserschutzbereich (≤ 100 m um 
Mineralwasserbrunnen) 

Nicht zulässig Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich)  

Äußerer festgelegter Mineral-
wasserschutzbereich (> 100 m um 
Mineralwasserbrunnen) 

Bedingt zulässig 
(*3) 

Zulässig  

 

(*1) Einzelfallprüfung in Gebieten mit starker 

Verkarstung, mit ausgeprägter Grundwasser-

Stockwerkstrennung, mit häufig auftretendem 

artesischem Grundwasser, des Altbergbaus, mit 

Altlasten, schädlichen Bodenveränderungen und 

Grundwasserschäden, mit hochliegenden 

Salzstrukturen (z. B. Salzstöcke), höher 

mineralisiertem Grundwasser oder CO2-

Vorkommen 

(*3) Einzelfallprüfung; ggf. Erlaubnis mit Auflagen 

durch die Untere Wasserbehörde  

  
Schutzzonen,  

-bereiche / sonstige Gebiete 
Regelung bei 

Erdwärmesonden 
Regelung bei Erd-

wärmekollektoren (*2) 

Trinkwasser-
schutzzone 

Zone I (Fassungsbereich) Nicht zulässig (*4) Nicht zulässig (*4) 

Zone II (Engere Schutzzone) Nicht zulässig (*4) Nicht zulässig (*7) 

Zone III Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) (*5) 

Zulässig  

Zone III A (Weitere Schutzzone) Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) (*5) 

Zulässig  

Zone III B (Weitere Schutzzone) Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) (*6) 

Zulässig  

Heilquellen- 
schutzgebiete 

Zone I Nicht zulässig (*4) Nicht zulässig (*4) 

Zone II Nicht zulässig (*4) Nicht zulässig (*7) 

Sonstige Zonen  
(außer Zone I und II)  

Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) (*5, *6) 

Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) 

Sonstige 
Gebiete 

Außerhalb von Schutzgebieten 
und Gebieten mit 
hydrogeologischen 
Besonderheiten  

Zulässig Zulässig 

Gebiete mit hydrogeologischen 
Besonderheiten (*1) 

Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) (*3) 

Zulässig 

Vorranggebiete 
Trinkwasserversorgung (LROP) 

Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) (*3) 

Zulässig  

Wassergewinnungsgebiete 
(öffentliche 
Trinkwasserversorgung) 

Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich) (*5, *6) 

Zulässig  

Mineralwasser-
gewinnungs-
gebiete 

Innerer festgelegter Mineral-
wasserschutzbereich (≤ 100 m um 
Mineralwasserbrunnen) 

Nicht zulässig Bedingt zulässig 
(Einzelfallprüfung 
erforderlich)  

Äußerer festgelegter Mineral-
wasserschutzbereich (> 100 m um 
Mineralwasserbrunnen) 

Bedingt zulässig 
(*3) 

Zulässig  

 



Verfahren bei Anlagen > 30 kW 

Mindestumfang des Wasserrechtsantrages 

• Detailplan des Sondenfeldes,  

• hydrogeologische/ geothermische Verhältnisse, 

• Auslegungsberechnung der Anlage mit Bilanz des Wärmeentzugs-/eintrags, 

• Temperaturänderungen im Sondenfeld,  

• Beurteilung anderweitiger Nutzungsansprüche/Gefährdungspotenziale. 

 

Antrags- / Überwachungsaufwand wird an Anlagengröße und Standortverhältnisse 

angepasst 

 
a. Mittelgroße Anlagen: 

Anlagenleistung bis 100 kW (< 2000 m Gesamtsondenmeter / Förderleistung 

eines Brunnensystems von < 20 m³/h) 

 

b. Große Anlagen: 

Anlagenleistung ≥ 100 kW (≥  2000 m Gesamtsondenmeter / Förderleistung 

eines Brunnensystems von ≥  20 m³/h) 



Neu im Leitfaden 

1. Musterleistungsverzeichnis für die Erstellung von Erdwärmesonden 

 

2. Prüf- und Abnahmeprotokoll für Erdwärmesonden 

a. Informationen zur Sonde 

b. Dichtigkeitsprüfung vor Einbau 

c. Druckprüfung nach Einbau 

d. Verfüllung 

 

3. Anlageninstallationsprotokoll 

a. Allgemeine Informationen zu Bohr-/Erdarbeiten 

 von Sonden, Kollektoren oder Brunnen 

b. Informationen zur Anlage mit Druckprüfung  

im Gebäude 

 

4. Adressliste der Unteren Wasserbehörden mit e-mail und Telefonnummer 



Neu im Leitfaden 

1. Musterleistungsverzeichnis für die Erstellung von Erdwärmesonden 

 

2. Prüf- und Abnahmeprotokoll für Erdwärmesonden 

a. Informationen zur Sonde 
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3. Anlageninstallationsprotokoll 

a. Allgemeine Informationen zu Bohr-/Erdarbeiten 

 von Sonden, Kollektoren oder Brunnen 

b. Informationen zur Anlage mit Druckprüfung  

im Gebäude 

 

4. Adressliste der Unteren Wasserbehörden mit e-mail und Telefonnummer 

Quelle: http://istgis.ist.supsi.ch/portale/doc/Druckpruefung.pdf 
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Neu im Leitfaden 
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3. Anlageninstallationsprotokoll 
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Neu:     Anzeige-/Antragsverfahren für EWS/EWK 



Aufnahme der Erdwärmeanlagendaten 

• direkt in Bohranzeige integriert 

• Inhalt analog der bisherigen 

Formblätter 

• Unterteilung in Sonde, Kollektor 

und Brunnen 

Online Bohranzeige mit Erweiterung zur Antragserstellung 



Marktentwicklung oberflächenahe Geothermie 



Angezeigte Erdwärmesondenbohrungen 



Geothermie – geht das bei mir ? 

3500 Zugriffe 

seit Nov. 2010 



Vielen Dank für Ihre  

Aufmerksamkeit 


